
Wir sind

...seit 1998 ols gemeinnütziger
Betreuungsverein tötig und

- übernehmen geselzliche Betreuungen

- bieten ausführliche
Einzelf all5er at ungen i n ol len F r agen
der Betreuungen

- vermitteln tatsächliche Hilfen und
soziole Dienste

- orgonisieren Einführungs- und

Fortbi ldungsongebo t e f ür
eh renomt li che Bet r euer

- beraten und begleiten ehrenomtliche
Belreuer in ihrem Ehrenqmt

- informieren über
Vorsorgevollmocht
Betreuungsverfügung
Potientenverfügung

- Vorträge zu? Selbstbestimmung
durch Vorsorge

Verein zur Betreuung
kronker und behinderter A/lenschen

und zur Berotung von Schuldnern
in lr\ittelhessen e.V.

6eschäftsstelle
Wol ltorstroße 17, 35390 Oießen

T elef on/ F ox: 064 1-30 tO7 66

Mobil: 0160-4839359
vbbmittelhessen@gmx.da

Spendenkonto bei der
Sporkosse Gießen

rBAN: DE85 513500250 200 623 LL7

BIC: SKGIDE5F

Verein zur Betreuung
kronker und behinderter Menschen
und zur Berotung von Schuldnern

in Mittelhessen e.V. (VBB)

informieren

beroten

unterstützen

Eine fnformotion
für Betreuer, Betreute

und on gesetzlicher Betreuung
Interessierter



Wos ist eine gesetzliche
Betreuung?

Durch dos neue Betreuungsgesetz vom
AL01.1992 wurde die umfossende Entmündigung
Volljöhriger abgeschofft. Stottdessen wird
durch diegesetzlicheBetreuung dos Recht ouf
Selbstbestimmung in den Vordergrund gestellt.
Die Aufgoben, die einem Betreuer übertrogen
werden, sind genou f estgelegt:
Der Betreuer unterstützt eine betroff ene

Person in solchen Angelegenheiten, die diese
ollein nichl regeln kqnn.

Beispiele h ierf ür sind:

- Vermögensongelegenheiten
- Behördenangelegenheiten
- Wohnungsongelegenheiten
- GesundheitlicheBelonge

Der Betreuer konn für diese Angelegenheiten

ols gesetzlicher Vertreter für eine Person
eingesetzt werden, wenn dos Betreuungsger icht
ihn dozu bestimmt hot.
Auf die Geschöftsfähigkeit des Betrof f enen
hot dies grundsötzlich keine Auswirkung.
Der Betreuer soll lediglich den Betroff enen
unterstützen und wenn nötig , ihn gesetzlich
noch oußen vertreten.

Wer konn betreut werden?

Betreut werden volljöhrige Menschen, die ihre
persön I i ch en Angelegenheit en n i ch t od er n i ch t
ollein erledigen können, weil sie

- psychisch kronk
- geistig behindert
- altersverwirrl oder
- körperlich schwer behrndert sind

Wonn ist eine Betreuung
notwendig?

Ein wichtiger Leitgedonke des

Betreuungsgesetzes ist der Grundsotz der
Erf order I ich keit, da eine Bet r euung

letztendlich immer ouch einen erheblichen
Eingriff in die Rechte des Betroff enen
dqrstellt.

Desholb konn ein Betreuer nur bestellt werden,
wenn es keine qnderen Alternotiven gibt.
Hierunter fallen z.B. Unterstüfzungsongebote
von Verwqndten und Bekonnten.

Erst wenn diese nur unzureichend oder gar
nicht vorhonden sind, sollte ein Betreuer
bestelft werden.

Wie kommt eine Betreuung
zustond elWer wird Betreuer?

EineBetreuung konn bei Gericht beontrogt
werden.

Dort wird ouch dorüber entschieden, wer ols
Betreuer eingesetzt wird.
Do jede Betreuung dem Wohl des Betroffenen
dienen soll, steht insofern der vertrquensvolle
und persönliche Kontokt zwischen Betreuer und

Betreutem im Vordergrund.
Desholb findetbei der Auswohl des Betreuers
der Wunsch des Betroftenen besondere
Berücksichtigung.

Zum Betreuer konn zutn Beispiel vorgeschlogen
werden;

- ein Verwondter
- ein Bekonnter
- ein ehrenomtlicher Betreuer
- ein Vereinsbetreuet
- ein f reiberuflicher Betreuer

Wie longe douert eine
Betreuung?

Grundsötzlich gilt: Eine Betreuung soll nur so

lange douern, wiedies nötig ist. Spötestens
noch sieben Johren muss geprüft werden, ob
die Betreuung noch notwendig ist oder nicht.


